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(57) Die Erfindung betrifft eine einbruchhemmende,
in eine Wandöffnung (16) eingebaute Tür (10) umfas-
send eine Türzarge (12) und einen Türflügel (14). Die
Tür ist dadurch gekennzeichnet, dass eine oder mehrere
Verbindungseinrichtungen (38) mit der Türzarge (12)
und mit dem Türsturz (20) oder der Decke über der
Wandöffnung (16) und/oder mit dem Boden (22) unter
der Wandöffnung (16) verbunden sind. Mit dieser Tür
(10) ist es möglich, eine RC-Klassifizierung des Gesamt-
systems unabhängig von der Stabilität der seitlichen
Wände (26) zu erhalten. Weiterhin werden Verbindungs-
einrichtungen (38) aus Verbindungsgrundkörper (40)
und Verbindungselement (42) und ein Verfahren zum
Einbauen einer einbruchhemmenden Tür (10) in eine
Wandöffnung (16) angegeben. Ein weiterer Aspekt be-
trifft die Verwendung einer Verbindungseinrichtung (38)
oder eines Verbindungsgrundkörpers (40) für den ein-
bruchhemmenden Einbau einer Tür (10) in eine Wand-
öffnung (16).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine einbruchhemmende
Tür, eine darin enthaltene Verbindungseinrichtung, ein
Verfahren zum Einbauen der einbruchhemmenden Tür
in eine Wandöffnung und die Verwendung der Verbin-
dungseinrichtung für den Einbau einer einbruchhem-
menden Tür in eine Wandöffnung.
[0002] Türen dienen dem Außenabschluss von Häu-
sern und Wohnungen. Mit dem Außenabschluss sind
verschiedene Funktionen verbunden. Je nach Jahreszeit
können sie die Auskühlung und die Überhitzung von Häu-
ser und Wohnungen vermindern. Als Brandschutztüren
können sie die Ausbreitung eines Brandes verlangsa-
men oder verhindern und die Bewohner vorübergehend
vor dem sich ausbreitenden Rauch schützen. Moderne
Schallschutztüren isolieren den Innenbereich vom Stra-
ßenlärm und sonstigen störenden Geräuschen.
[0003] Eine wesentliche Funktion von Türen besteht
bei Privatwohnungen wie bei Geschäftsräumen darin,
die Räume vor unerwünschtem Betreten und Besitz und
Eigentum vor Diebstahl zu schützen. Die Zahl der Woh-
nungseinbrüche nimmt ständig zu. Somit stellt es für die
Hersteller von Türen eine zentrale Aufgabe dar, Türen
mit einem verbesserten Schutz vor Einbrüchen zu ent-
wickeln. Entsprechend werden am Markt Türen mit ein-
bruchhemmenden Eigenschaften angeboten.
[0004] Entscheidend für die erfolgreiche Abwehr eines
Einbrechers ist der Zeitraum, über den es gelingt, das
gewaltsame Öffnen einer Tür zu verhindern. Bei einfa-
chen Türmodellen ohne besondere Schutzmaßnahmen
reicht ein kräftiger Schraubendreher als schnelles Brech-
werkzeug für ein sekundenschnelles Öffnen der Tür. Si-
cherheitstüren weisen einbruchhemmende Bauelemen-
te auf, die das gewaltsame Öffnen der Tür verzögern.
Anzahl und Art dieser Bauelemente entscheiden über
das Ausmaß der Verzögerung und somit die gewonnene
Sicherheit.
[0005] Türen werden nach den seit September 2011
geltenden Normen DIN EN 1627 bis DIN 1630 bewertet.
DIN EN 1627 definiert sechs Widerstandsklassen RC 1
bis RC 6 (RC Abkürzung für "Resistance Class") auf der
Basis verschiedener Tätertypen und des Tatverhaltens.
Türen der Widerstandsklasse RC 1 bieten einen Grund-
schutz. Türen, die nach der Prüfung die Widerstands-
klasse RC 2 erreichen (im Folgenden kurz RC 2-Türen),
hemmen den schnellen Einbruch mit einfachem Werk-
zeug. RC 3-Türen bieten einen noch höheren Schutz:
selbst mit Spezialwerkzeug vergeht üblicherweise viel
Zeit bis zum Öffnen der Tür, was auch besser ausgerüs-
tete Einbrecher schnell scheiten lässt. RC 6-Türen wi-
derstehen auch erfahrenen Tätern mit besonders leis-
tungsfähigem Elektrowerkzeug über einen Zeitraum von
20 min. In Privatwohnungen werden häufig RC 2- oder
RC 3-Türen eingebaut. RC 4- bis RC 6-Türen erfordern
eine zusätzliche und aufwändige Konstruktion und Bau-
anpassung.
[0006] Damit eine Tür einer bestimmten Widerstands-

klasse nach DIN EN 1627 zugeordnet werden kann,
muss sie einer vollständigen Prüfung unterzogen wer-
den, die die statische Belastung (DIN EN 1628), die dy-
namische Belastung (DIN EN 1629) und manuelle Ein-
bruchversuche (DIN EN 1630) umfasst. Für diese Prü-
fung werden normierte Bedingungen benötigt. Hierfür
wird die zu prüfende Tür beispielsweise in einen Rahmen
aus Stahl eingebaut. Derartige normierte Bedingungen
ermöglichen keine hinreichenden Aussagen darüber,
welcher effektive Einbruchsschutz nach Einbau einer
RC-klassifizierten Tür in eine real am Bau vorhandene
Wandöffnung erhalten wird.
[0007] Zur Beurteilung des tatsächlich erreichten Ein-
bruchschutzes muss die Gesamtkonstruktion aus Tür,
Wand und Verbindungsmitteln in Betracht gezogen wer-
den. Wenn das Verbindungsmittel beispielsweise in ei-
ner Wand aus porösen Lochziegeln verankert wird, die
nur über eine geringe Druckfestigkeit verfügt, erreicht
das Gesamtsystem gegebenenfalls nicht mehr die RC-
Klasse, die vorher der Tür im normierten Stahlrahmen
zugeordnet wurde.
[0008] Die DIN EN 1627 normiert daher auch, welche
Wandtypen beim Einbau einer Tür einen Einbruchschutz
ermöglichen, der der Widerstandsklasse der isolierten
Tür unter normierten Bedingungen entspricht. DIN EN
1627 definiert empirisch die erforderlichen Eigenschaf-
ten der umgebenden Wände aus Mauerwerk, Stahlbeton
und Porenbeton. Bei umgebenden Wänden aus Mauer-
werk nach DIN 1053-1 müssen bestimmte Wanddicken,
Druckfestigkeitsklassen der Steine und Rohdichteklas-
sen der Steine eingehalten werden. Außerdem ist die zu
verwendende Mörtelgruppe festgelegt. Bei Wänden aus
Stahlbeton nach DIN 1045 sind die Nenndicke und die
Festigkeitsklasse normiert. Umgebende Wände aus Po-
renbeton müssen eine bestimmte Nenndicke und eine
bestimmte Druckfestigkeit der Steine erreichen. Außer-
dem muss der Porenbeton verklebt werden.
[0009] Bei der Montage einer Tür mit einer bestimmten
Widerstandsklasse soll weiterhin die Montageanleitung
des Herstellers nach DIN EN 1627 berücksichtigt wer-
den. Die Befolgung der Montageanleitung stellt eine wei-
tere Anforderung dafür dar, dass das Gesamtsystem aus
Tür, Wand und Befestigungsmitteln nach der Montage
die vertraglich vereinbarte einbruchhemmende Wirkung
hat. Die fachgerechte Montage nach Montageanleitung
des Herstellers soll durch eine Montagebescheinigung
bescheinigt werden. Eine Tür ist nur dann beispielsweise
eine RC 2- oder RC 3-Tür, wenn das komplette System,
das zur Sicherheit führt, auch eingehalten wird. Das
muss/sollte dann auch das Montageunternehmen quit-
tieren. Im Schadensfall sind solche Nachweise und Do-
kumente äußerst wichtig.
[0010] Die Hörmann KG baut Sicherheitstüren (RC
2-4) und liefert beispielsweise im Standard Haustüren
der Widerstandsklasse RC 3 aus, die auf der Bandseite
und der Bandgegenseite nach DIN EN 1627 geprüft sind.
Beim nachfolgenden Einbau kann das folgende Problem
auftreten: selbst wenn diese Standard-Haustüren oder
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andere Sicherheitstüren mit RC 2- bis RC 4-Klassifizie-
rung ausgeliefert werden, können diese sehr oft nicht mit
Zertifikat bzw. Montagebescheinigung eingebaut wer-
den, weil das von der DIN EN 1627 geforderte Mauerwerk
bei der Montage nicht vorgefunden wird. Der Hersteller
kann also eine Tür konstruieren, die als solche die An-
forderungen einer Widerstandsklasse gemäß DIN EN
1627 erfüllt. Der Hersteller kennt aber nicht das Mauer-
werk, in das die solchermaßen RC-zertifizierte Tür ein-
gebaut werden soll, und gegebenenfalls findet der Hand-
werker, der die Tür einbauen soll, am Einbauort das nor-
mativ erforderliche Mauerwerk nicht vor. Dies kann zur
Folge haben, dass dem Erwerber zwar eine RC-zertifi-
zierte Tür geliefert wurde, nach dem Einbau aber die vom
Kunden geforderte Montagebescheinigung nicht ausge-
stellt werden kann.
[0011] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
einbruchhemmende, in eine Wandöffnung eingebaute
Tür, eine darin enthaltene Verbindungseinrichtung und
ein Verfahren zum Einbau der Tür in eine Wandöffnung
anzugeben, bei der/dem die oben erwähnten Probleme
nicht oder überwiegend nicht auftreten.
[0012] Die Aufgabe wird durch die Haupt- und Neben-
ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Ge-
genstand der Unteransprüche.
[0013] Nach einem ersten Aspekt betrifft die Erfindung
eine einbruchhemmende, in eine Wandöffnung einge-
baute Tür umfassend eine Türzarge und einen Türflügel,
die dadurch gekennzeichnet ist, dass eine oder mehrere
Verbindungseinrichtungen mit der Türzarge und mit dem
Türsturz oder der Decke über der Wandöffnung und/oder
mit dem Boden unter der Wandöffnung verbunden sind.
[0014] Die obige Lösung basiert primär darauf, beim
Einbau einer Tür möglichst von den seitlichen Wänden
unabhängig zu sein. Oberhalb der Tür befindet sich in
der Regel ein Sturz oder unmittelbar die Decke, unterhalb
der Tür ein Rohboden. Der Türsturz bzw. die Decke über
der Wandöffnung besteht typischerweise aus einem fes-
ten Material. Bei dem Boden unter der Tür handelt es
sich vorzugsweise um einen Rohboden, der typischer-
weise ebenfalls aus einem festen Material besteht. Diese
Eigenschaften von Rohboden und Türsturz bzw. Decke
kann man sich für den einbruchhemmenden Einbau zu
Nutze machen. Da die Befestigung der Tür mindestens
die Befestigung am Türsturz bzw. an der Decke und am
Boden umfasst, sind die einbruchhemmenden Eigen-
schaften der eingebauten Tür unabhängig von der Qua-
lität der Seitenwände, die aus leichtem Mauerwerk oder
Porenbeton bestehen können. Der Hersteller der Tür,
der das Mauerwerk nicht kennt, in das die Tür eingebaut
werden soll, kann mit diesem Lösungsansatz ohne vor-
herige Kenntnis von der Qualität der seitlichen Wände
wegen der hohen Festigkeit von Boden und Sturz bzw.
Decke mit hoher Wahrscheinlichkeit eine anvisierte Wi-
derstandsklasse auch erreichen und bescheinigen.
[0015] Es ist bevorzugt, dass der Boden unter der ein-
gebauten Tür ein Rohboden ist. Es ist weiterhin bevor-
zugt, dass der Türsturz bzw. die Decke über der Wand-

öffnung und/oder der Boden unter der Wandöffnung eine
oder mehrere Aussparungen, beispielsweise Bohrlö-
cher, aufweist, in denen die Verbindungseinrichtung mit
dem Türsturz bzw. der Decke und/oder dem Boden ver-
bunden ist.
[0016] Es ist bevorzugt, dass auf der Bandseite
und/oder auf der Schlossseite der Türzarge eine Verbin-
dungseinrichtung vorgesehen ist, die an ihrem oberen
Ende mit dem Türsturz bzw. der Decke und an ihrem
unteren Ende mit dem Boden verbunden ist.
[0017] Es ist bevorzugt, dass auf der Bandseite
und/oder der Schlossseite der Türzarge eine obere Ver-
bindungseinrichtung, die an ihrem oberen Ende mit dem
Türsturz oder der Decke verbunden ist, und eine untere
Verbindungseinrichtung, die an ihrem unteren Ende mit
dem Boden verbunden ist; vorgesehen sind.
[0018] Es ist bevorzugt, dass die Verbindungseinrich-
tungen auf den der Leibung der Wandöffnung zugewand-
ten vertikalen Flächen der Türzarge vorgesehen sind.
[0019] Es ist weiterhin bevorzugt, dass die einbruch-
hemmende Tür Verbindungseinrichtungen aufweist, die
einen Verbindungsgrundkörper und ein Verbindungse-
lement umfassen, wobei der Verbindungsgrundkörper
und das Verbindungselement eine einteilige Verbin-
dungseinrichtung bilden oder der Verbindungsgrundkör-
per und das Verbindungselement separate Bauteile sind,
die zur Verbindungseinrichtung zusammengefügt wer-
den. Weiterhin ist der Verbindungsgrundkörper mit der
Türzarge verbunden ist und das Verbindungselement mit
dem Türsturz bzw. der Decke und/oder dem Boden ver-
bunden ist.
[0020] Unter einteiliger Verbindungseinrichtung wird
ein Bauteil verstanden, das beim Urformen einstückig
aus einem oder mehreren Material hergestellt wird. Hier-
mit ist der Vorteil eines einfachen, kostengünstigen Her-
stellungs- und Montageverfahrens verbunden. Einteilige
Verbindungseinrichtungen können durch Extrudieren,
Strangpressen, Spritzgießen oder 3D-Drucken herge-
stellt werden. Wenn der Verbindungsgrundkörper und
das Verbindungselement getrennt voneinander herge-
stellt werden, können diese beiden Bauteile vorzugswei-
se aus verschiedenen Materialien erzeugt werden. Bei-
spielsweise kann der Verbindungsgrundkörper aus ei-
nem Polymermaterial oder Kunststoffmaterial bestehen
oder ein solches Material umfassen, und das Verbin-
dungselement kann aus einem Metallmaterial bestehen
oder ein Metallmaterial umfassen. Die Materialeigen-
schaften können so an das individuelle Anforderungs-
profil angepasst werden.
[0021] Bei separaten Bauteilen kann zunächst der Ver-
bindungsgrundkörper mit der Türzarge verbunden wer-
den. Anschließend kann das Verbindungselement hin-
zugefügt werden. Verbindungsgrundkörper und Verbin-
dungselement können aber auch vorab miteinander ver-
bunden werden, wonach die Montage an der Türzarge
erfolgt.
[0022] Die Verbindung von Verbindungsgrundkörper
und Verbindungselement zur Verbindungseinrichtung
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basiert vorzugsweise darauf, dass die Abmessungen
beider Bauteile so gewählt sind und/oder ihre Oberflä-
chenstruktur so ausgebildet ist, dass es zu einer rever-
siblen Fixierung, wie einer reversiblen Verrasterung, des
Verbindungselements in oder an dem Verbindungs-
grundkörper kommt. Die Fixierung oder Verrasterung ist
vorzugsweise so fest, dass das Verbindungselement oh-
ne zusätzliche Stützmaßnahmen in seiner Position in/an
dem Verbindungsgrundkörper gehalten wird. Sie ist vor-
zugsweise so schwach, dass das Verbindungselement
für den Einbau der Türzarge in die Wandöffnung unter
äußerer Krafteinwirkung in ein Bohrloch verschoben wer-
den kann.
[0023] Bei der Montage kann eine geringe Krafteinwir-
kung auf das Verbindungselement, wie ein leichtes Klop-
fen, dafür sorgen, dass das Verbindungselement in die
Bohröffnung rutscht, wo es durch eine erneute Verras-
terung an/in dem Verbundgrundkörper in der endgültigen
Montageposition gehalten wird. Anschließend wird dem
Bohrloch und dem Verbindungsgrundkörper ein aushärt-
bares Bindemittel zugeführt. Das Bindemittel härtet aus
und sorgt für die stoffschlüssige und kraftschlüssige Ver-
bindung zwischen Verbindungselement und Bohrloch-
wand beziehungsweise Verbindungsgrundkörper.
[0024] Es ist weiterhin bevorzugt, dass die einbruch-
hemmende Tür eine Verbindungseinrichtung mit einem
Verbindungsgrundkörper aufweist, der eines, mehrere
oder alle der folgenden Merkmale aufweist:

- der Verbindungsgrundkörper weist auf seiner Innen-
seite oder Innenfläche, über die er mit der Türzarge
verbunden ist, eine Oberflächenstruktur auf, die min-
destens in einem Teilbereich komplementär zur
Oberflächenstruktur der Türzarge ausgebildet ist;

- der Verbindungsgrundkörper weist auf seiner Innen-
seite eine Nut auf, in die ein Profilsteg der Türzarge
aufgenommen ist und die vorzugsweise im Wesent-
lichen parallel zur Längsachse der Türzarge ange-
ordnet ist;

- der Verbindungsgrundkörper weist eine oder meh-
rere Durchgangsöffnungen auf, durch die er kraft-
schlüssig, insbesondere durch Schrauben, mit der
Türzarge verbunden ist;

- der Verbindungsgrundkörper ist auf seiner Innensei-
te stoffschlüssig, insbesondere durch Verklebung
wenigstens von Teilbereichen, mit der Türzarge ver-
bunden;

- der Verbindungsgrundkörper weist auf seiner Innen-
seite Oberflächenelemente auf, durch die er form-
schlüssig, wie durch Nut-Feder-Verbindung oder
Schwalbenschwanzverbindung, mit der Türzarge
verbunden ist;

- der Verbindungsgrundkörper weist auf seiner Innen-
seite einen offenen Kanal oder in seinem Inneren
einen geschlossenen Kanal auf, der vorzugsweise
im Wesentlichen parallel zur Längsachse der Türz-
arge angeordnet ist.

[0025] Wenn die einbruchhemmende Tür einen Ver-
bindungsgrundkörper mit einem derartigen Kanal auf-
weist,

i) ist in diesen Kanal bevorzugt ein Bereich oder Ab-
schnitt des Verbindungselements kraftschlüssig
und/oder stoffschlüssig, wie durch ein ausgehärte-
tes Bindemittel, aufgenommen; und/oder
ii) hat der Kanal zur Verbesserung der Verbindung
zwischen Verbindungselement und Verbindungs-
grundkörper in seinem Zentralbereich bevorzugt ei-
nen größeren Durchmesser und/oder eine größere
Querschnittsfläche als in seinen Endbereichen;
und/oder;
iii) weist der Kanal in seinen Endbereichen im We-
sentlichen trichterförmige Öffnungen auf, und/oder
iv) dessen Oberfläche fixierende Oberflächenele-
mente, wie Riefen, für die Fixierung des Verbin-
dungselements aufweist;.

[0026] Es ist weiterhin bevorzugt, dass die einbruch-
hemmende Tür einen Verbindungsgrundkörper auf-
weist, der einen Zufuhrkanal mit Mündungsbereich für
die Zufuhr von nicht gehärtetem Bindemittel in den Kanal
zur Aufnahme des Verbindungselements aufweist. Der
Zufuhrkanal mündet vorzugsweise in den erweiterten
Zentralbereich des Kanals zur Aufnahme des Verbin-
dungselements.
[0027] Es ist bevorzugt, dass die einbruchhemmende
Tür einen Verbindungsgrundkörper aufweist, der ein
Kunststoffmaterial, vorzugsweise Polyamid, noch bevor-
zugter Polyamid 6.6, einen Hochleistungskunststoff, ein
Metallmaterial, insbesondere ein hoch festes Metallma-
terial, umfasst oder aus einem solchen Material besteht.
[0028] Das Polymermaterial, insbesondere Polyamid,
ist vorzugsweise mit einem Verstärkungsmittel, wie Fa-
sern, insbesondere Glasfasern, verstärkt. Das Verstär-
kungsmittel ist vorzugsweise in einem Mengenanteil ent-
halten, der so groß ist, dass eine verstärkende Wirkung
auf das Polymermaterial erzielt wird. Eine Menge von
etwa 10 bis 40 % Fasern, insbesondere Glasfasern, ist
gut geeignet. 20 bis 30 % Fasern, insbesondere 25 %
Fasern, wie Glasfasern, sind besonders gut geeignet.
Allgemeiner besteht der Verbindungsgrundkörper vor-
zugsweise aus einem Kunststoffmaterial oder verstärk-
tem Verbundmaterial, das für die dauerhafte, einer äu-
ßeren Krafteinwirkung widerstehende Befestigung der
Verbindungseinrichtung an einer Türzarge und in einem
Bohrloch geeignet ist.
[0029] Es ist bevorzugt, dass die einbruchhemmende
Tür ein Verbindungselement aufweist, das ein Stift, Stab
oder Bolzen ist. Der Stift, Stab oder Bolzen weist vor-
zugsweise ein Gewinde auf. Besonders bevorzugt han-
delt es sich um einen Gewindestift, eine Gewindestange
oder eine Schraube, der/die vorzugsweise aus 8.8-Stahl
besteht. Durch die Riefen in diesen Verbindungselemen-
ten sowie Riefen in dem Verbindungsgrundkörper ent-
steht vor der endgültigen Befestigung der Tür in der
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Wandöffnung zwischen dem Stift, Stab oder Bolzen und
dem Verbindungsgrundkörper die bereits weiter oben er-
wähnte leichte Verrasterung (Fixierung). Nach Zufuhrt
des Bindemittels bei der Montage und dessen Aushärten
kommt es durch die Riefen auch zu einer Verrasterung
des Gewindestifts in dem ausgehärteten Kleber.
[0030] Es ist bevorzugt, dass die einbruchhemmende
Tür ein Verbindungselement aufweist, das im Wesentli-
chen parallel zur vertikalen Längsachse der Türzarge an
dem oder in dem Verbindungsgrundkörper angeordnet
ist. Besonders bevorzugt ist das Verbindungselement in
einem Kanal angeordnet.
[0031] Es ist bevorzugt, dass die einbruchhemmende
Tür ein Verbindungselement aufweist, das kraftschlüssig
und/oder stoffschlüssig mit dem Verbindungsgrundkör-
per verbunden ist.
[0032] Es ist bevorzugt, dass die einbruchhemmende
Tür ein Verbindungselement aufweist, das durch ein aus-
gehärtetes Bindemittel mit dem Verbindungsgrundkör-
per und dem Türsturz bzw. der Decke und/oder dem Bo-
den verbunden ist. Bei dem Bindemittel handelt es sich
insbesondere um einem ausgehärteten Klebstoff, wie ei-
nen anorganischen oder organischen Klebstoff.
[0033] Es ist bevorzugt, dass die einbruchhemmende
Tür ein Verbindungselement aufweist, das in einer Auf-
sparung mit dem Türsturz bzw. der Decke oder dem Bo-
den verbunden ist. Bei der Aussparung handelt es sich
insbesondere um ein Bohrloch.
[0034] Es ist bevorzugt, dass die einbruchhemmende
Tür ein Verbindungselement aufweist, das in einen offe-
nen oder geschlossenen Kanal in dem Verbindungs-
grundkörper angeordnet ist.
[0035] Es ist bevorzugt, dass die einbruchhemmende
Tür ein Verbindungselement aufweist, das aus einem
Kunststoffmaterial oder vorzugsweise einem Metallma-
terial besteht. Bei dem Kunststoffmaterial handelt es sich
beispielsweise um ein Polyamid oder einen Hochleis-
tungskunststoff. Bei dem Metallmaterial handelt es sich
vorzugsweise um ein Eisenmaterial, wie Stahl, vorzugs-
weise 8.8-Stahl oder Stahl mit Schraubenqualität, nicht-
rostenden Stahl, Edelstahl, oder ein Aluminiummaterial,
insbesondere eine Aluminiumlegierung, wie eine AlMg-
Legierung mit einer hohen Festigkeit. Allgemeiner be-
steht das Verbindungselement aus einem Metallmateri-
al, das für die dauerhafte, einer äußeren Krafteinwirkung
widerstehende Befestigung des Verbindungselements
an einer Türzarge, in einem Bohrloch und an/in einem
Verbindungsgrundkörper geeignet ist.
[0036] Nach einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung eine Verbindungseinrichtung umfassend einen
Verbindungsgrundkörper und ein Verbindungselement,
wobei der Verbindungsgrundkörper und das Verbin-
dungselement zusammen eine einteilige Verbindungs-
einrichtung bilden oder als Bausatz aus einem Verbin-
dungsgrundkörper und einem separaten Verbindungse-
lement vorliegen.
[0037] Die obige erfindungsgemäße Verbindungsein-
richtung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Verbin-

dungsgrundkörper eines, mehrere oder alle der folgen-
den Merkmale aufweist:

- der Verbindungsgrundkörper weist auf seiner Innen-
seite auf, über die er mit der Türzarge verbindbar ist,
eine Oberflächenstruktur auf, die mindestens in Teil-
bereichen komplementär zur Oberflächenstruktur
der Türzarge ausgebildet ist;

- der Verbindungsgrundkörper weist auf seiner Innen-
seite eine Nut auf, in die ein Profilsteg der Türzarge,
der vorzugsweise im Wesentlichen parallel zur
Längsachse der Türzarge angeordnet ist, aufge-
nommen werden kann;

- der Verbindungsgrundkörper weist eine oder meh-
rere Durchgangsöffnungen auf, durch die er kraft-
schlüssig, insbesondere durch Schrauben, mit der
Türzarge verbindbar ist;

- der Verbindungsgrundkörper ist daran angepasst,
auf seiner Innenseite stoffschlüssig, insbesondere
durch Verklebung von Teilbereichen, mit der Türz-
arge verbunden zu werden;

- der Verbindungsgrundkörper weist auf seiner Innen-
seite Oberflächenelemente auf, durch die er form-
schlüssig, wie durch Nut-Feder-Verbindung oder
Schwalbenschwanzverbindung, mit der Türzarge
verbindbar ist;

- der Verbindungsgrundkörper weist auf seiner Innen-
seite einen offenen Kanal oder in seinem Inneren
einen geschlossenen Kanal auf, der vorzugsweise
im Wesentlichen parallel zur Längsachse der Türz-
arge angeordnet ist,

i) in dem ein Bereich des Verbindungselements
kraftschlüssig und/oder stoffschlüssig, wie
durch ein ausgehärtetes Bindemittel, aufge-
nommen werden kann; und/oder
ii) der in seinem Zentralbereich einen größeren
Durchmesser und/oder eine größere Quer-
schnittsfläche als in seinen Endbereichen auf-
weist; und/oder
iii) der in seinen Endbereichen im Wesentlichen
trichterförmige Öffnungen aufweist; und/oder
iv) dessen Oberfläche fixierende Oberflächen-
elemente, wie Riefen, für die Fixierung des Ver-
bindungselements (42) aufweist;

- der Verbindungsgrundkörper weist einen Zufuhrka-
nal mit Mündungsbereich für die Zufuhr von nicht
gehärtetem Bindemittel in den Kanal zur Aufnahme
des Verbindungselements auf, der vorzugsweise in
den Zentralbereich des Kanals zur Aufnahme des
Verbindungselements mündet,

[0038] Der Verbindungsgrundkörper besteht vorzugs-
weise aus einem Kunststoffmaterial, noch bevorzugter
einem Polyamid, besonders bevorzugt Polyamid 6.6, ei-
nem Hochleistungskunststoff, einem Metallmaterial, ins-
besondere hoch festen Metallmaterial, wobei das Kunst-
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stoffmaterial vorzugsweise mit einem Verstärkungsmittel
verstärkt ist, das beispielsweise aus Fasern, wie Glasfa-
sern, besteht, oder umfasst vorzugsweise ein solches
Material. Das Verstärkungsmittel ist vorzugsweise in ei-
nem Anteil von 10 bis 40 %, vorzugsweise 20 bis 30 %,
besonders bevorzugt 25 %, enthalten.
[0039] Die obige erfindungsgemäße Verbindungsein-
richtung ist alternativ oder zusätzlich dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verbindungselement eines, mehrere
oder alle der folgenden Merkmale aufweist:
Das Verbindungselement ist vorzugsweise ein Stift, Stab
oder Bolzen. Es weist vorzugsweise ein Gewinde auf.
Ganz besonders ist es ein Gewindestift, ein Gewindestab
oder eine Schraube. Im Fall der einteiligen Verbindungs-
einrichtung ist das Verbindungselement fest mit dem Ver-
bindungsgrundkörper verbunden, entweder durch ge-
meinsamen Aufbau in einem Urformungsverfahren, wie
beim 3D-Drucken, oder durch formschlüssiges, kraft-
schlüssiges und/oder stoffschlüssiges Verbinden der
Einzelteile. Im Fall des Bausatzes ist das Verbindungs-
element lose beigefügt.
[0040] Das Verbindungselement besteht vorzugswei-
se aus einem Kunststoffmaterial oder einem Metallma-
terial. Bei dem Kunststoffmaterial handelt es sich bei-
spielsweise um ein Polyamid oder einen Hochleistungs-
kunststoff. Bei dem Metallmaterial handelt es sich vor-
zugsweise um ein Eisenmaterial, wie Stahl, vorzugswei-
se 8.8-Stahl oder Stahl mit Schraubenqualität, nichtros-
tenden Stahl, Edelstahl, oder ein Aluminiummaterial, ins-
besondere eine Aluminiumlegierung, wie eine AlMg-Le-
gierung mit einer hohen Festigkeit. Besonders bevorzugt
besteht das Verbindungselement aus einem Metallma-
terial, das für die dauerhafte, einer äußeren Krafteinwir-
kung widerstehende Befestigung des Verbindungsele-
ments an dem Befestigungsgrundkörper und an einer
Türzarge geeignet ist.
[0041] Die Einzelteile oder das monolithische Teil kön-
nen nach allen gängigen Verfahren der Metallformung
und der Polymerformung hergestellt werden. Für den Fall
einer komplexen Form einer einteiligen bzw. monolithi-
schen Verbindungseinrichtung ist die Anwendung eines
3D-Druckverfahrens mit einem dafür geeigneten Metall-
material oder Kunststoffmaterial besonders gut geeignet.
[0042] Das Verbindungselement weist vorzugsweise
eine solche Dicke oder einen solchen Durchmesser auf,
dass es üblichen mechanischen Belastungen und den
Werkzeugen von Einbrechern mindestens über die Zeit-
räume standhält, die für die RC Klassen 1 bis 6 in der
DIN EN 1627 definiert sind. Der Durchmesser des Ver-
bindungselements kann beispielsweise im Bereich von
5 bis 15 mm liegen. Je nach Anforderungsprofil beim
Einbau und insbesondere der Festigkeit des Materials
kann es aber auch einen kleineren Durchmesser oder
einen größeren Durchmesser haben. Typischerweise
hat das Verbindungselement einen Durchmesser von 6
bis 10 mm, insbesondere 8 mm.
[0043] Nach einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung eine Türzarge, die mit einer Verbindungseinrich-

tung oder einem Verbindungsgrundkörper verbunden ist,
die/der wie weiter oben definiert ist.
[0044] Nach einem weiteren Aspekt schafft die Erfin-
dung ein Verfahren zum Einbauen einer einbruchhem-
menden Tür in eine Wandöffnung, das dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass eine oder mehrere Verbindungsein-
richtungen, die wie weiter oben definiert sind, mit der
Türzarge und mit dem Türsturz bzw. der Decke über der
Wandöffnung und/oder mit dem Boden unter der Wand-
öffnung verbunden werden.
[0045] Es ist bevorzugt, dass das obige Verfahren ei-
nen, mehrere oder alle der folgenden Schritte umfasst:

a) Verbinden einer oder mehrerer Verbindungsein-
richtungen mit der Türzarge,
b) Erzeugen von Aussparungen, insbesondere
Bohrlöchern, in dem Türsturz bzw. der Decke
und/oder dem Boden;
c) Positionieren der Türzarge in der Wandöffnung
so, dass die Verbindungseinrichtungen in die Aus-
sparungen eingreifen;
d) Einfüllen von nicht gehärtetem Bindemittel in die
Aussparungen und gegebenenfalls in die Verbin-
dungseinrichtungen;
e) Aushärtenlassen des Bindemittels unter Erhalt ei-
ner stoffschlüssigen und gegebenenfalls kraft-
schlüssigen Verbindung zwischen den Verbin-
dungseinrichtungen und den Aussparungen in dem
Türsturz bzw. der Decke und/oder dem Boden.

[0046] Es ist weiterhin bevorzugt, dass bei dem Ver-
fahren eine oder mehrere Verbindungseinrichtungen
umfassend einen Verbindungsgrundkörper und ein Ver-
bindungselement verwendet werden, wobei die Verbin-
dungseinrichtungen einteilig aus einem Verbindungs-
grundkörper mit einem Verbindungselement bestehen
oder zweiteilig aus einem Verbindungsgrundkörper und
einem Verbindungselement zusammengefügt werden,
wobei der Verbindungsgrundkörper mit der Türzarge ver-
bunden wird und das Verbindungselement mit dem Tür-
sturz bzw. der Decke und/oder dem Boden und dem Ver-
bindungsgrundkörper verbunden wird, und/oder dass
der Boden unter der Wandöffnung ein Rohboden ist;
und/oder dass die Verbindungseinrichtung bzw. das Ver-
bindungselement mit dem Türsturz bzw. der Decke
und/oder dem Boden in einer darin erzeugten Ausspa-
rung, insbesondere einem Bohrloch, verbunden wird.
[0047] Es ist bevorzugt, dass Schritt a) umfasst:

a1) Verbinden von vier Verbindungsgrundkörpern
mit der Türzarge am oberen Ende und am unteren
Ende der Türzarge auf der Schlossseite und der
Bandseite; und/oder
a2) Verbinden der Innenseite der Verbindungsein-
richtung bzw. des Verbindungsgrundkörpers mit den
vertikalen, der Leibung der Wandöffnung gegenü-
berliegenden Außenflächen der Türzarge; und/oder
a3) Kraftschlüssiges Verbinden und/oder stoff-

9 10 



EP 3 502 398 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schlüssiges Verbinden und/oder formschlüssiges
Verbindungen eines oder mehrerer Verbindungs-
grundkörper mit der Türzarge; und/oder
a4) Kraftschlüssiges Verbinden mit Schrauben
und/oder stoffschlüssiges Verbinden mit einem aus-
härtbaren Bindemittel und/oder formschlüssiges
Verbinden durch eine Nut-Feder-Verbindung oder
Schwalbenschwanzverbindung eines oder mehre-
rer Verbindungsgrundkörper mit der Türzarge;
und/oder
a4) Verbinden des Verbindungsgrundkörpers mit
der Türzarge und dann Verbinden des Verbindungs-
elements mit dem angebundenen Verbindungs-
grundkörper oder Verbinden des Verbindungs-
grundkörpers mit dem Verbindungselement zu einer
Verbindungseinrichtung, die dann mit der Türzarge
verbunden wird.

[0048] Es ist bevorzugt, dass Schritt d) umfasst:

d1) Einspritzen eines härtbaren Bindemittels, insbe-
sondere schnell härtenden Klebstoffs, in die Ausspa-
rungen und/oder
d2) Einspritzen eines härtbaren Bindemittels, insbe-
sondere schnell härtenden Klebstoffs, in den Kanal
in dem das Verbindungselement angeordnet ist.

[0049] Es ist bevorzugt, dass das obige Verfahren ei-
nen weiteren Schritt f) aufweist, in dem an einer oder
mehreren Stellen, insbesondere auf halber Höhe der Tür,
Abstandshalter, beispielsweise aus PU-Schaum, in die
Baufuge zwischen Türzarge und Wandöffnung eingefügt
werden.
[0050] Zur Durchführung des Verfahrens können am
oberen Rahmenende und am unteren Rahmenende
(Bandseite und Schlossseite) die Kunststoffteile, allge-
meiner Verbindungsgrundkörper, aufgeschraubt wer-
den. Die Gewindestifte, allgemeiner Verbindungsele-
mente, sind im Kunststoffteil, allgemeiner Verbindungs-
grundkörper, befestigt, insbesondere durch die Verras-
terung von Riefen in dem Verbindungsgrundkörper und
auf dem Verbindungselement. Die Tür wird in die Öffnung
gestellt. Die vier Löcher werden nach Kennzeichnung
der Wand (zweimal oben, zweimal unten) gebohrt. Dabei
kann großzügig gebohrt werden, weil nachträglich ohne-
hin eine Ausrichtung der Tür erforderlich ist.
[0051] Nach dem Ausrichten wird eine schnell aushär-
tende Masse in die Löcher und in das Kunststoffteil, d.
h. den Verbindungsgrundkörper, eingespritzt. Im Kunst-
stoffteil ist dies erforderlich, weil so die erforderliche star-
re Verklebung beider Teile (Kunststoffteil und Gewin-
destift) erzielt werden kann. Der Kleber in der Tür härtet
rasch aus und fixiert sich. Beidseits kann auf mittiger Tür-
höhe ein Abstandshalter aus PU-Schaum oder derglei-
chen eingesetzt werden. Dieser dient zur Abstützung in
der Baufuge, da ansonsten der Rahmen in dieser Rich-
tung auslenken kann.
[0052] Die hier dargestellte Lösung wurde erfolgreich

von der ift Rosenheim GmbH geprüft, die die Ge-
brauchstauglichkeit von Bauprodukten prüft.
[0053] Nach einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung die Verwendung einer Verbindungseinrichtung
oder eines Verbindungsgrundkörpers, die/der wie weiter
oben definiert ist, für den einbruchhemmenden Einbau
einer Tür in eine Wandöffnung.
[0054] Ein Ausführungsbeispiel wird im Folgenden an-
hand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Darin
zeigt:

Fig. 1 die Vorderansicht einer mit vier Verbindungs-
einrichtungen in eine Wandöffnung eingebau-
ten Tür;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des Verbin-
dungsgrundkörpers der Verbindungseinrich-
tung;

Fig. 3A eine erste Schnittdarstellung des Verbin-
dungsgrundkörpers in der (X,Y)-Ebene;

Fig. 3B eine zweite Schnittdarstellung des Verbin-
dungsgrundkörpers in der (Y,Z)-Ebene;

Fig. 4A eine weitere Schnittdarstellung des Verbin-
dungsgrundkörpers in der (X,Z)-Ebene;

Fig. 4B eine perspektivische Ansicht des Verbin-
dungsgrundkörpers;

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht der Innenseite
des Verbindungsgrundkörpers für den Kon-
takt mit der Türzarge;

Fig. 6A eine perspektivische Ansicht der Rückseite
des Verbindungsgrundkörpers mit eingefüg-
tem Verbindungselement;

Fig. 6B eine perspektivische Ansicht der Innenseite
des Verbindungsgrundkörpers mit eingefüg-
tem Verbindungselement;

Fig. 7 eine perspektivische Ansicht der auf die Türz-
arge aufgesetzten Verbindungseinrichtung;

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht der auf die Türz-
arge aufgesetzten Verbindungseinrichtung
mit teilweise hervorstehendem Verbindungs-
element;

Fig. 9 eine Draufsicht auf die Außenseite des Ver-
bindungsgrundkörpers mit Verschraubung;

Fig. 10 eine perspektivische Ansicht der Verbin-
dungseinrichtung gemäß Fig. 8 mit angesetz-
ter Düse der Klebstoffkartusche
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[0055] Fig. 1 zeigt eine in eine Wandöffnung 16 einge-
baute Tür 10 umfassend eine Türzarge 12 und ein Tür-
flügel 14. Die Wandöffnung 16 umfasst zwei seitliche
Wände 26 und einen Türsturz 20 über der Wandöffnung
16 und einen Rohboden 24 unter der Wandöffnung 16.
Türsturz 20 und Rohboden 24 bestehen aus einem dich-
teren Material, das den Anforderungen der Widerstands-
klasse RC 3 genügt. Die seitlichen Wände 26 gehören
zu einem Mauerwerk, das hinsichtlich seiner Wanddicke
und der Druckfestigkeitsklasse der Steine den Anforde-
rungen an eine RC 3-Zertifizierung nicht genügt. Beim
Einbau der Tür 10 in diese Wandöffnung 16 gemäß dem
Stand der Technik kann nach dem Einbau die Montage-
bescheinigung wegen der fehlenden Qualität des seitli-
chen Mauerwerks nicht ausgehändigt werden.
[0056] Zur Lösung dieses Problems sind erfindungs-
gemäß auf der Schlossseite 32 und der Bandseite 34 der
Türzarge 12 am unteren Ende und am oberen Ende der
vertikalen Bereiche der Türzarge 12 Verbindungseinrich-
tungen 38 umfassend einen auch als "Befestigungsad-
apter RC" bezeichneten Verbindungsgrundkörper 40
und ein Verbindungselement 42 montiert. Die Verbin-
dungsgrundkörper 40 bestehen beispielsweise aus
Kunststoffteilen 41, die vorzugsweise aus Polyamid, ins-
besondere Polyamid-6.6 bestehen. Das Polymermateri-
al ist vorzugsweise mit 10 bis 40 % (Gew.-% oder Vol.-
%) Verstärkungsmittel oder Füllstoff, besonders bevor-
zugt mit etwa 25 % Glasfasern verstärkt. Sie sind auf die
vertikalen Außenflächen 13 der Türzarge 12 aufge-
schraubt, die der Leibung der Wandöffnung 16 gegenü-
berliegen. Aus den Kunststoffteilen 41 stehen vertikal in
Richtung des Türsturzes 20 und des Rohbodens 24 wei-
send die Verbindungselemente 42 hervor. Sie bestehen
hier beispielhaft aus Gewindestiften 43. Die Gewindestif-
te 43 sind in einen vertikalen Kanal in den Kunststoffteilen
41 einfügt oder befestigt und dann mit diesen durch einen
ausgehärteten Klebstoff 53 verklebt.
[0057] Die oberen Enden der beiden oberen Gewin-
destifte 43 sind in Bohrlöchern 30 im Türsturz 20 festge-
klebt. Die unteren Enden der beiden unteren Gewin-
destifte 43 sind in Bohrlöchern 30 im Rohboden 24 fest-
geklebt. Mit dieser Konstruktion ist die Türzarge 12 me-
chanisch stabil an zwei Stellen im Türsturz 20 und an
zwei Stellen im Rohboden 24 befestigt. Da der Türsturz
20 und der Rohboden 24 die Voraussetzungen für eine
RC 3-Zertifizierung erfüllen, kann nach Einbau der Tür
10 die Montagebescheinigung für eine nach RC 3-Klas-
sifizierung eingebaute Tür erstellt und ausgehändigt wer-
den, obwohl das seitliche Mauerwerk eine entsprechen-
de Zertifizierung nicht zugelassen hätte.
[0058] Fig. 1 zeigt die eingebaute Tür 10 im Rohbau
nach der Fixierung der Türzarge 12 mit Hilfe von vier fest
in Bohrlöcher 30 eingeklebten Gewindestiften 43. Der
Kleber härtet nach dem Einspritzen schnell aus und fixiert
sich. Neben diesen vier Befestigungen der Türzarge 12
in Türsturz 20 und Rohboden 24 ist weiterhin eine um-
laufende Baufuge 64 sichtbar, die im Bereich der verti-
kalen Zargenprofile eine Breite von bis etwa 35 mm auf-

weisen kann. Der Türrahmen ist damit zwar an seinem
oberen Ende und seinem unteren Ende dauerhaft und
widerstandsfähig fixiert, wegen des großen Abstands der
oberen befestigenden Gewindestifte 43 von den unteren
befestigenden Gewindestiften 43 besteht aber die Ge-
fahr eines Auslenkens des Türrahmens etwa auf halber
Türhöhe. Um dieses Auslenken zu verhindern, werden
beidseitig auf halber Türhöhe Abstandshalter 36, bei-
spielsweise aus PU-Schaum, eingefügt.
[0059] Das Verfahren zum Einbauen einer einbruch-
hemmenden Tür 10 in eine Wandöffnung 16, das trotz
nicht hinreichend stabilen seitlichen Mauerwerks bei-
spielsweise eine RC 3-Zertifizierung zulässt, bietet eini-
ge weitere Vorteile: Nachdem die Kunststoffteile 41 mit
darin fixierten Gewindestiften 43 auf die Zarge 12 ge-
schraubt worden sind, wird die Tür in die Wandöffnung
16 gestellt. Anhand der Lage der vier Gewindestifte 43
kann die Position der vier Bohrlöcher im Türsturz 20 und
im Rohboden 24 schnell markiert werden. Anschließend
werden die Löcher 30 gebohrt. Hierbei kann großzügig
gearbeitet werden, weil nach Einführen der vier Gewin-
destifte 43 in die vier Bohrlöcher 30 die Tür vor dem Ver-
kleben ohnehin erst bohrlochunabhängig in der Wand-
öffnung 16 ausgerichtet werden muss. Nach Ausrichten
der Tür 10 wird eine schnell aushärtende Masse, wie ein
schnell aushärtender Klebstoff, in die Bohrlöcher 30 in
Türsturz 20 und Rohboden 24 gespritzt. Der schnell aus-
härtende Klebstoff wird auch durch eine Öffnung in die
vier Kunststoffteile 41 gespritzt. Durch das Einspritzen
des Klebstoffs in die Kunststoffteile 41 kommt es zur er-
forderlichen festen Verklebung der Kunststoffteile 41 mit
dem darin fixierten Gewindestift 43.
[0060] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
Befestigungsadapters RC in Form des Kunststoffteils 41
als Beispiel für einen Verbindungsgrundkörper 40 einer
Verbindungseinrichtung 38. Das Kunststoffteil 41 weist
Durchgangsöffnungen 62 auf, durch die es fest mit der
Türzarge 12 verschraubt werden kann. Die perspektivi-
sche Ansicht zeigt im Wesentlichen die Innenseite 44
des Kunststoffteils 41 und damit die Seite, die im ver-
schraubten Zustand fest auf der Türzarge 12 aufliegt.
Die hier nicht sichtbare Außenseite 45 zeigt im montier-
ten Zustand in Richtung der Leibung und ist bis auf die
Durchgangsöffnungen 62 im Wesentlichen strukturlos,
wie in Form eines flächigen Außenabschlusses. Im Ge-
gensatz dazu ist die Innenseite 44 deutlich strukturiert.
So sorgen mehrere zur Oberfläche der Türzarge 12 kom-
plementäre Teilbereiche 46 auf der Innenseite 44 des
Kunststoffteils 41 für einen engen Kontakt mit entspre-
chenden Strukturen auf der Türzarge 12. Insbesondere
nimmt die Nut 48 als ein derartiger Teilbereich 46 einen
in Längsrichtung auf der Türzarge 12 verlaufenden Pro-
filsteg auf. Es ergibt sich eine Art Führungsschiene, ent-
lang derer das Kunststoffteil 41 auf der Türzarge 12 aus-
schließlich linear in seine Montageposition verschoben
werden kann.
[0061] Neben der Nut 48 sind auf einer Linie parallel
zur Nut 48 zwei Durchgangsöffnungen 62 für die Ver-
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schraubung des Kunststoffteils 41 mit der Türzarge 12
ausgebildet.
[0062] Der Kanal 50 zur Aufnahme und Fixierung des
Verbindungselements hier in Form eines Gewindestifts
43 ist ebenfalls parallel zur Nut 48 angeordnet. Der Kanal
50 ist auf der Seite der Türzarge 12 offen, so dass der
Gewindestift 43 leicht eingelegt werden kann. Der Kanal
50 selbst hat einen erweiterten Zentralbereich 54 und
zwei Endbereiche 56 mit kleinerem Durchmesser. Am
oberen Ende und am unteren Ende ist der Kanal 50 trich-
terförmig 58 erweitert. In den erweiterten Zentralbereich
56 mündet der Zufuhrkanal 60 für die Zufuhr des flüssi-
gen, schnell aushärtenden Klebstoffs. Sobald der flüssi-
ge Klebstoff durch den Zufuhrkanal in den Kanal einge-
spritzt worden ist, beginnt seine schnelle Aushärtung, die
zur stabilen Befestigung des Gewindestifts 43 in dem
Kanal 50 führt. Nach dem Aushärten ist der Gewindestift
43 sowohl stoffschlüssig durch den ausgehärteten Kleb-
stoff und kraftschlüssig durch den ausgehärteten Kleb-
stoff in den Gewindegängen und im erweiterten Zentral-
bereich 54 des Kanals verbunden. Dies gewährleistet die
besonders stabile Verbindung zwischen Kunststoffteil 41
und Gewindestift 43. Der erweiterte Zentralbereich 54
des Kanals 50 sorgt neben der stoffschlüssigen Verbin-
dung durch den ausgehärteten Klebstoff auf für eine
formschlüssige Verbindung von Gewindestift 43 mit ihn
umgebenden ausgehärteten Klebstoff und Kunststoffteil
41.
[0063] Fig. 3A zeigt eine Schnittdarstellung eines bei-
spielhaften Kunststoffteils 41 aus Polyamid-6.6 mit etwa
25 % Glasfasern oder Befestigungsadapters RC entlang
der (X,Y)-Ebene, in der die Innenseite 44 des Kunststoff-
teils 41 liegt. Die Gesamtlänge des Kunststoffteils 41 ent-
lang seiner Hauptachse oder Längsachse in Y-Richtung
liegt beispielsweise bei 150 mm und kann auch 100 mm
bis 200 mm oder weniger als 100 mm oder mehr als 200
mm betragen.
[0064] Fig. 3B zeigt eine Schnittdarstellung desselben
Kunststoffteils 41 oder Befestigungsadapters RC entlang
der (Y,Z)-Ebene, in der die längere Schmalseite des
Kunststoffteils 41 liegt. Die Gesamtbreite des Kunststoff-
teils 41 in Z-Richtung liegt an dessen breitester Stelle
beispielsweise bei 19 mm und kann auch 10 mm bis 30
mm oder weniger als 10 mm oder mehr als 30 mm be-
tragen.
[0065] Die Abmessungen des Kunststoffteils 41 oder
Befestigungsadapters RC sind unkritisch, solange es/er
sich problemlos auf der Zarge montieren lässt und für
die erforderliche Festigkeit zu sorgen vermag. Die in Fig.
3A und Fig. 3B dargestellten Bauteile und ihre Bezugs-
zeichen stimmen mit den Bauteilen und Bezugszeichen
in Fig. 2 überein, so dass für die weitere Beschreibung
der Fig. 3A und 3B auf die Beschreibung von Fig. 2 ver-
wiesen werden kann.
[0066] Fig. 4A zeigt eine Schnittdarstellung des Kunst-
stoffteils 41 entlang der (X,Z)-Ebene, in der die kürzere
Schmalseite des Kunststoffteils 41 liegt. In dieser Dar-
stellung sind insbesondere die Nut 48, der Kanal 50 zur

Aufnahme des Gewindestifts 43 mit seinem Endbereich
56 mit einer geringeren Querschnittsfläche und seinem
erweiterten Zentralbereich 54 mit einer größeren Quer-
schnittsfläche sichtbar. In der Schnittdarstellung ist der
Mündungsbereich 61 erkennbar, bei dem der in den Zu-
fuhrkanal 60 eingespritzte flüssige, schnell aushärten-
den Klebstoff in den erweiterten Zentralbereich 54 des
Kanals 50 eintritt. Die Innenseite des Kunststoffteils 41
weist eine komplexere Oberflächenstruktur mit Teilbe-
reichen 46, die wenigstens in Teilbereichen komplemen-
tär zur Oberflächenstruktur der Türzarge 12, 13 sind.
[0067] Fig. 5 ist eine Draufsicht auf die Innenseite 44
des Kunststoffteils 41 und zeigt insbesondere die Nut 48,
die beiden Durchgangsöffnungen 62 und den Kanal 50
zur Aufnahme des Gewindestifts 42, 43. Der vergrößerte
zentralen Hohlraum 54 und die engeren Endbereiche 56
mit geringerer Querschnittsfläche sind sichtbar.
[0068] Die Fig. 6A und 6B enthalten perspektivische
Ansichten (Fig. 6A der Innenseite 44; Fig. 6B der Außen-
seite 45) der Verbindungseinrichtung 38 aus Kunststoff-
teil 41 aus Polyamid-6.6 mit etwa 25 % Glasfasern als
Verbindungsgrundkörper 40 und des Gewindestifts 43
aus 8.8-Stahl mit einer Dicke von etwa 8 mm als Verbin-
dungselement 42. Der Gewindestift 43 ist in den Kanal
50 des Kunststoffteils mit etwa gleich großem Durchmes-
ser 41 eingelegt und durch Riefen auf dem Gewindestift
43 und in dem Kunststoffteil 41 darin verrastert. Der Ge-
windestift 43 hat hier beispielhaft in etwa die doppelte
Länge des ihn aufnehmenden Kanals 50, kann aber nach
den geometrischen Gegebenheiten kürzer oder länger
sein, solange die Stabilität der eingebauten Konstruktion
gewährleistet ist.
[0069] Fig. 7 zeigt die in Fig. 6A und Fig. 6B darge-
stellte Verbindungseinrichtung 38 aus Kunststoffteil 41
und Gewindestift 43 aufgesetzt auf die seitliche Außen-
fläche 13 der Türzarge 12. Die Nut 48 des Kunststoffteils
41 passt genau auf den Profilsteg auf der Türzarge 12.
Der hervorstehende Kanalbereich 50 des Kunststoffteils
41 wird samt Gewindestift 43 von einem tieferliegenden
Profilbereich der Türzarge 12 aufgenommen. Das eine
Ende der Verbindungseinrichtung 38 schließt mit seinem
Gewindestift 43 bündig mit dem Ende Türzarge 12 ab
und befindet sich somit bereits in der Befestigungs- und
Montageposition. Die Befestigung der Verbindungsein-
richtung 38 auf der Türzarge 12 erfolgt mit Schrauben in
den Durchgangsöffnungen 62.
[0070] Für die Montage wird, wie in Fig. 8 gezeigt, der
Gewindestift 43 die reversible Verrasterung durch Kraft-
einwirkung überwindend etwa um seine halbe Länge
über das Ende von Verbindungseinrichtung 38 und Türz-
arge 12 herausgeschoben. Die Länge, um die der Ge-
windestift 43 herausgeschoben wird, richtet sich nach
der Bohrlochtiefe in Türsturz 20 oder Rohboden 24 und
der Breite der Baufuge 64. Der in dem Kunststoffteil 41
verbleibende Abschnitt des Gewindestifts muss so lang
gewählt werden, dass nach dem Verkleben von Gewin-
destift 43 und Kunststoffteil 41 eine dauerhaft stabile Ver-
bindung zwischen dem an der Türzarge 12 befestigten
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Kunststoffteil 41 und dem Türsturz 20 oder Decke
und/oder dem Rohboden 24 gewährleistet ist. Fig. 8 zeigt
außerdem, dass es sich bei der Türzarge 12 um eine
thermisch getrennte Türzarge handelt, die zwei über Po-
lymerstege miteinander verbundene Aluminiumhohlpro-
file umfasst, Der Hohlraum zwischen den beiden Poly-
merstegen und den Innenflächen der Aluminiumhohlpro-
file ist mit PU-Schaum gefüllt. Der Aufbau der Fläche der
Türzarge 12 ist unkritisch, da die Oberflächenstruktur
(Topographie) der Verbindungseinrichtung mit einem
Verbindungsgrundkörper, der häufig und beispielhaft
aus einem Polymer besteht (Kunststoffteil 41), im Ferti-
gungsprozess technisch problemlos an die Oberflächen-
struktur der Türzarge 12 angepasst werden kann.
[0071] Fig. 9 zeigt in einer perspektivischen Ansicht
die Außenseite 45 des Kunststoffteils 41 mit zwei Durch-
gangsöffnungen 62 und einer in eine der Durchgangs-
öffnungen 62 eingeführten Kreuzschlitzschraube.
[0072] Fig. 10 zeigt, wie beim Einbau der einbruch-
hemmenden Tür 10 in die Wandöffnung 16 nach Aus-
richtung der Tür 10 in der Wandöffnung 16 vorgegangen
wird. Die Türzarge 12 weist dann vier Verbindungsein-
richtungen 38 aus Kunststoffteil 41 und Gewindestange
43 auf, die auf der Türzarge befestigt sind und deren
Gewindestangen 43 in Bohrlöcher 30 eingreifen. Für die
erforderliche starre Verklebung von Kunststoffteil 41 und
Gewindestifte 43 wird die Düse einer Klebstoffkartusche
an die Öffnung des Zufuhrkanals 60 in dem Kunststoffteil
41 angesetzt. Dann wird die Kartusche angesetzt, wo-
nach der schnell aushärtende Klebstoff durch den Zu-
fuhrkanal 60 in den Kanal in dem Kunststoffteil 41 ge-
spritzt wird. Nach dem Aushärten des Klebstoffs ist der
Gewindestift 43 stabil und dauerhaft mit dem Kunststoff-
teil 41 verbunden. Zusätzlich ist eine große Klebstoff-
menge in dem erweiterten Zentralbereich des Kanals
ausgehärtet, die für eine stoffschlüssige, kraftschlüssige
und formschlüssige Verbindung von Kunststoffteil 41 und
Gewindestift 43 sorgt. Die Gewindestruktur des Gewin-
destifts 43 mit ihren Riefen sorgt für eine Verrasterung
in dem eingespritzten und ausgehärteten Klebstoff.

Bezugszeichenliste:

[0073]

10 Tür
12 Türzarge
13 vertikale Flächen der Türzarge
14 Türflügel
16 Wandöffnung
20 Türsturz
22 Boden unter der Wandöffnung
24 Rohboden
26 seitliche Wand
28 Aussparung
30 Bohrloch
32 Schlossseite der Türzarge
34 Bandseite der Türzarge

36 Abstandshalter
38 Verbindungseinrichtung
40 Verbindungsgrundkörper
41 Kunststoffteil
42 Verbindungselement
43 Gewindestift
44 Innenseite des Verbindungsgrundkörpers
45 Außenseite des Verbindungsgrundkörpers
46 komplementäre Teilbereiche des Verbindungs-

grundkörpers
48 Nut
50 Kanal zur Aufnahme des Verbindungselements
52 gehärtetes Bindemittel
53 ausgehärteter Klebstoff
54 erweiterter Zentralbereich des Kanals
56 Endbereich des Kanals
58 trichterförmige Öffnung
60 Zufuhrkanal
61 Mündungsbereich des Zufuhrkanals
62 Durchgangsöffnung
64 Baufuge

Patentansprüche

1. Einbruchhemmende, in eine Wandöffnung (16) ein-
gebaute Tür (10) umfassend eine Türzarge (12) und
einen Türflügel (14), dadurch gekennzeichnet,
dass eine oder mehrere Verbindungseinrichtungen
(38) mit der Türzarge (12) und mit dem Türsturz (20)
oder der Decke über der Wandöffnung (16) und/oder
mit dem Boden (22) unter der Wandöffnung (16) ver-
bunden sind.

2. Einbruchhemmende Tür (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Boden (22) ein Rohboden (24) ist, und/oder
- der Türsturz (20) bzw. die Decke und/oder der
Boden (22) eine oder mehrere Aussparungen
(28), wie Bohrlöcher (30), aufweist, in denen die
Verbindungseinrichtung (38) mit dem Türsturz
(20) bzw. der Decke und/oder dem Boden (22)
verbunden ist.

3. Einbruchhemmende Tür (10) nach Anspruch 1 oder
2,
dadurch gekennzeichnet, dass

- auf der Bandseite (34) und/oder auf der
Schlossseite (32) der Türzarge (12) eine Ver-
bindungseinrichtung (38) vorgesehen ist, die an
ihrem oberen Ende mit dem Türsturz (20) bzw.
der Decke und an ihrem unteren Ende mit dem
Boden (22) verbunden ist; und/oder
- auf der Bandseite (34) und/oder der Schloss-
seite (32) der Türzarge (12) eine obere Verbin-
dungseinrichtung (38), die an ihrem oberen En-
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de mit dem Türsturz (20) bzw. der Decke ver-
bunden ist, und eine untere Verbindungseinrich-
tung (38), die an ihrem unteren Ende mit dem
Boden (22) verbunden ist; vorgesehen sind;
und/oder
- die Verbindungseinrichtungen (38) auf den der
Leibung der Wandöffnung (16) zugewandten
vertikalen Flächen (13) der Türzarge (12) mit
der Türzarge (12) vorgesehen sind.

4. Einbruchhemmende Tür (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungseinrichtungen (38) einen Ver-
bindungsgrundkörper (40) und ein Verbindungsele-
ment (42) umfassen, wobei der Verbindungsgrund-
körper (40) und das Verbindungselement (42) eine
einteilige Verbindungseinrichtung (38) bilden oder
der Verbindungsgrundkörper (40) und das Verbin-
dungselement (42) separate Bauteile sind, die zur
Verbindungseinrichtung (38) zusammengefügt wer-
den, wobei weiterhin der Verbindungsgrundkörper
(40) mit der Türzarge (12) verbunden ist und das
Verbindungselement (42) mit dem Türsturz (20)
bzw. der Decke und/oder dem Boden (22) verbun-
den ist.

5. Einbruchhemmende Tür (10) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Verbindungs-
grundkörper (40) eines, mehrere oder alle der fol-
genden Merkmale aufweist:

- der Verbindungsgrundkörper (40) weist auf
seiner Innenseite (44), über die er mit der Türz-
arge (12) verbunden ist, eine Oberflächenstruk-
tur auf, die mindestens in Teilbereichen (46)
komplementär zur Oberflächenstruktur der
Türzarge (12) ausgebildet ist;
- der Verbindungsgrundkörper (40) weist auf
seiner Innenseite (44) eine Nut (48) auf, in die
ein Profilsteg der Türzarge (12) aufgenommen
ist und die vorzugsweise im Wesentlichen par-
allel zur Längsachse der Türzarge (12) ange-
ordnet ist;
- der Verbindungsgrundkörper (40) weist eine
oder mehrere Durchgangsöffnungen (62) auf,
durch die er kraftschlüssig, insbesondere durch
Schrauben, mit der Türzarge (12) verbunden ist;
- der Verbindungsgrundkörper (40) ist auf seiner
Innenseite (44) stoffschlüssig, insbesondere
durch Verklebung von Teilbereichen (46), mit
der Türzarge (12) verbunden;
- der Verbindungsgrundkörper (40) weist auf
seiner Innenseite (44) Oberflächenelemente
auf, durch die er formschlüssig, wie durch Nut-
Feder-Verbindung oder Schwalbenschwanz-
verbindung, mit der Türzarge (12) verbunden ist;
- der Verbindungsgrundkörper (40) weist auf

seiner Innenseite (44) einen offenen Kanal (50)
oder in seinem Inneren einen geschlossenen
Kanal (50) auf, der vorzugsweise im Wesentli-
chen parallel zur Längsachse der Türzarge (12)
angeordnet ist und der vorzugsweise eine Ober-
fläche mit Riefen aufweist,

i) in den ein Bereich des Verbindungsele-
ments (42) kraftschlüssig und/oder stoff-
schlüssig, wie durch ein ausgehärtetes Bin-
demittel (52), aufgenommen ist; und/oder
ii) der in seinem Zentralbereich (54) einen
größeren Durchmesser und/oder eine grö-
ßere Querschnittsfläche als in seinen End-
bereichen (56) aufweist; und/oder
iii) der in seinen Endbereichen (56) im We-
sentlichen trichterförmige Öffnungen (58)
aufweist, und/oder
iv) dessen Oberfläche fixierende Oberflä-
chenelemente, wie Riefen, für die Fixierung
des Verbindungselements (42) aufweist;

- der Verbindungsgrundkörper (40) weist einen
Zufuhrkanal (60) mit Mündungsbereich (61) für
die Zufuhr von nicht gehärtetem Bindemittel in
den Kanal (50) auf, der vorzugsweise in den
Zentralbereich (54) des Kanals (50) mündet
- der Verbindungsgrundkörper (40) besteht aus
einem Kunststoffmaterial, wie Polyamid, vor-
zugsweise Polyamid 6.6, einem Hochleistungs-
kunststoff, einem Metallmaterial, insbesondere
hoch festen Metallmaterial, wobei das Kunst-
stoffmaterial vorzugsweise mit einem Verstär-
kungsmittel verstärkt ist, das beispielsweise aus
Fasern, wie Glasfasern, besteht und vorzugs-
weise in einem Anteil von 10 bis 40 %, noch
bevorzugter 20 bis 30 %, insbesondere 25 %
enthalten ist, oder umfasst ein solches Material.

6. Einbruchhemmende Tür (10) nach Anspruch 4 oder
5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungs-
element (42) eines, mehrere oder alle der folgenden
Merkmale aufweist:

- das Verbindungselement (42) ist ein Stift, Stab
oder Bolzen, der vorzugsweise ein Gewinde
aufweist, wie ein Gewindestift (43), eine Gewin-
destange oder eine Schraube, vorzugsweise mit
einem Durchmesser von etwa 8 mm;
- das Verbindungselement (42) ist im Wesentli-
chen parallel zur Längsachse der Türzarge (12)
an dem oder in dem Verbindungsgrundkörper
(40), insbesondere in dem Kanal (50), angeord-
net;
- das Verbindungselement (42) ist kraftschlüssig
und/oder stoffschlüssig mit dem Verbindungs-
grundkörper (40) verbunden, wobei vorzugs-
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weise Oberflächenelemente, wie Riefen oder
Rillen auf dem Verbindungselement (42) für ei-
ne Fixierung, wie Verrasterung, in dem ausge-
härteten Bindemittel (54) sorgen;
- das Verbindungselement (42) ist mit einem
ausgehärteten Bindemittel (54), insbesondere
einem ausgehärteten Klebstoff, mit dem Verbin-
dungskörper (40) und dem Türsturz (20) bzw.
der Decke und/oder dem Boden (22) verbun-
den;
- das Verbindungselement (42) ist in einer Auf-
sparung (28), insbesondere einem Bohrloch
(30), mit dem Türsturz (20) bzw. der Decke oder
dem Boden (22) verbunden;
- das Verbindungselement (42) ist in einen offe-
nen oder geschlossenen Kanal (50) zur Aufnah-
me des Verbindungselements (42) in dem Ver-
bindungsgrundkörper (40) angeordnet;
- das Verbindungselement (42) besteht aus ei-
nem Kunststoffmaterial, wie Polyamid, vorzugs-
weise Polyamid 6.6 mit 25 % Glasfasern, einem
Hochleistungskunststoff oder einem Metallma-
terial, insbesondere einem Eisenmaterial, wie
Stahl, vorzugsweise 8.8-Stahl oder Stahl mit
Schraubenqualität.

7. Verbindungseinrichtung (38) umfassend einen Ver-
bindungsgrundkörper (40) und ein Verbindungsele-
ment (42), wobei der Verbindungsgrundkörper (40)
und das Verbindungselement (42) zusammen eine
einteilige Verbindungseinrichtung (38) bilden oder
als Bausatz aus einem Verbindungsgrundkörper
(40) und einem separaten Verbindungselement (42)
vorliegen,
dadurch gekennzeichnet, dass

a) der Verbindungsgrundkörper (40) eines,
mehrere oder alle der folgenden Merkmale auf-
weist:

- der Verbindungsgrundkörper (40) weist
auf seiner Innenseite (44) auf, über die er
mit der Türzarge (12) verbindbar ist, eine
Oberflächenstruktur auf, die mindestens in
Teilbereichen (52) komplementär zur Ober-
flächenstruktur der Türzarge (12) ausgebil-
det ist;
- der Verbindungsgrundkörper (40) weist
auf seiner Innenseite (44) eine Nut (48) auf,
in die ein Profilsteg der Türzarge (12), der
vorzugsweise im Wesentlichen parallel zur
Längsachse der Türzarge (12) angeordnet
ist, aufgenommen werden kann;
- der Verbindungsgrundkörper (40) weist ei-
ne oder mehrere Durchgangsöffnungen
(62) auf, durch die er kraftschlüssig, insbe-
sondere durch Schrauben, mit der Türzarge
(12) verbindbar ist;

- der Verbindungsgrundkörper (40) ist dar-
an angepasst, auf seiner Innenseite (44)
stoffschlüssig, insbesondere durch Verkle-
bung von Teilbereichen (46), mit der Türz-
arge (12) verbunden zu werden;
- der Verbindungsgrundkörper (40) weist
auf seiner Innenseite (44) Oberflächenele-
mente auf, durch die er formschlüssig, wie
durch Nut-Feder-Verbindung oder Schwal-
benschwanzverbindung, mit der Türzarge
(12) verbindbar ist;
- der Verbindungsgrundkörper (40) weist
auf seiner Innenseite (44) einen offenen Ka-
nal (50) oder in seinem Inneren einen ge-
schlossenen Kanal (50) auf, der vorzugs-
weise im Wesentlichen parallel zur Längs-
achse der Türzarge (12) angeordnet ist,

i) in dem ein Bereich des Verbindungs-
elements (42) kraftschlüssig und/oder
stoffschlüssig, wie durch ein ausgehär-
tetes Bindemittel (52), aufgenommen
werden kann; und/oder
ii) der in seinem Zentralbereich (54) ei-
nen größeren Durchmesser und/oder
eine größere Querschnittsfläche als in
seinen Endbereichen (56) aufweist;
und/oder
iii) der in seinen Endbereichen (56) im
Wesentlichen trichterförmige Öffnun-
gen (58) aufweist; und/oder
iv) dessen Oberfläche fixierende Ober-
flächenelemente, wie Riefen, für die Fi-
xierung des Verbindungselements (42)
aufweist;

- der Verbindungsgrundkörper (40) weist ei-
nen Zufuhrkanal (60) mit Mündungsbereich
(61) für die Zufuhr von nicht gehärtetem Bin-
demittel in den Kanal (50) für die Aufnahme
des Verbindungselements (42) auf, der vor-
zugsweise in den Zentralbereich (54) des
Kanals (50) mündet,
- der Verbindungsgrundkörper (40) besteht
aus einem Kunststoffmaterial, vorzugswei-
se Polyamid, besonders bevorzugt Polya-
mid-6.6, einem Hochleistungskunststoff, ei-
nem Metallmaterial, insbesondere hoch
festen Metallmaterial, wobei das Kunst-
stoffmaterial vorzugsweise mit einem Ver-
stärkungsmittel verstärkt ist, das beispiels-
weise aus Fasern, wie Glasfasern, besteht
und vorzugsweise in einem Anteil von 10
bis 40 %, noch bevorzugter 20 bis 30 %,
insbesondere 25 % enthalten ist, oder um-
fasst ein solches Material, und/oder

b) das Verbindungselement (42) ein Stift, Stab
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oder Bolzen ist, der vorzugsweise ein Gewinde
aufweist, insbesondere ein Gewindestift, ein
Gewindestab oder eine Schraube, der/die im
Fall der einteiligen Verbindungseinrichtung (38)
fest mit dem Verbindungsgrundkörper (40) ver-
bunden ist und im Fall des Bausatzes lose bei-
gefügt ist, wobei das Verbindungselement (42)
vorzugsweise ein Kunststoffmaterial, wie Poly-
amid, vorzugsweise Polyamid 6.6 mit 25 %
Glasfasern, einen Hochleistungskunststoff oder
ein Metallmaterial oder ein Legierungsmaterial,
insbesondere ein Eisenmaterial, wie Stahl, vor-
zugsweise 8.8-Stahl oder Stahl mit Schrauben-
qualität, umfasst oder daraus besteht.

8. Türzarge (12), die mit einer Verbindungseinrichtung
(38) oder einem Verbindungsgrundkörper (40) ver-
bunden ist, die/der wie in Anspruch 7 definiert ist.

9. Verfahren zum Einbauen einer einbruchhemmen-
den Tür (10) in eine Wandöffnung (16), dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine oder mehrere Verbin-
dungseinrichtungen (38), die wie in Anspruch 7 de-
finiert sind, mit der Türzarge (12) und mit dem Tür-
sturz (22) bzw. der Decke über der Wandöffnung
(16) und/oder mit dem Boden (22) unter der Wand-
öffnung (16) verbunden werden.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
gekennzeichnet durch einen, mehrere oder alle
der folgenden Schritte

a) Verbinden einer oder mehrerer Verbindungs-
einrichtungen (38) mit der Türzarge (12),
b) Erzeugen von Aussparungen (28), insbeson-
dere Bohrlöchern (30), in dem Türsturz (20) bzw.
der Decke und/oder dem Boden (22);
c) Positionieren der Türzarge (12) in der Wand-
öffnung (16) so, dass die Verbindungseinrich-
tungen (38) in die Aussparungen (28) eingrei-
fen;
d) Einfüllen von nicht gehärtetem Bindemittel in
die Aussparungen (28) und gegebenenfalls in
die Verbindungseinrichtungen (38);
e) Aushärtenlassen des Bindemittels unter Er-
halt einer stoffschlüssigen und gegebenenfalls
kraftschlüssigen Verbindung zwischen den Ver-
bindungseinrichtungen (38) und den Ausspa-
rungen (28) in dem Türsturz (20) bzw. der Decke
und/oder dem Boden (22).

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass

- eine oder mehrere Verbindungseinrichtungen
(38) umfassend einen Verbindungsgrundkörper
(40) und ein Verbindungselement (42) verwen-
det werden, wobei die Verbindungseinrichtun-

gen (38) einteilig aus einem Verbindungsgrund-
körper (40) mit einem Verbindungselement (42)
bestehen oder zweiteilig aus einem Verbin-
dungsgrundkörper (40) und einem Verbin-
dungselement (42) zusammengefügt werden,
wobei der Verbindungsgrundkörper (40) mit der
Türzarge (12) verbunden wird und das Verbin-
dungselement (42) mit dem Türsturz (20) bzw.
der Decke und/oder dem Boden verbunden
wird; und/oder
- der Boden (22) unter der Wandöffnung (16) ein
Rohboden (24) ist; und/oder
- die Verbindungseinrichtung (38) bzw. das Ver-
bindungselement (42) mit dem Türsturz (20)
bzw. der Decke und/oder dem Boden (22) in ei-
ner darin erzeugten Aussparung (28), insbeson-
dere einem Bohrloch (30), verbunden wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass Schritt a) einen, mehrere oder alle der folgen-
den Schritte umfasst:

a1) Verbinden von vier Verbindungsgrundkör-
pern (40) mit der Türzarge (12) am oberen Ende
und am unteren Ende der Türzarge (12) auf der
Schlossseite (32) und der Bandseite (34);
a2) Verbinden der Innenseite (44) der Verbin-
dungseinrichtung (38) mit den vertikalen, der
Leibung der Wandöffnung (16) gegenüberlie-
genden Außenflächen der Türzarge (12);
a3) Kraftschlüssiges Verbinden und/oder stoff-
schlüssiges Verbinden und/oder formschlüssi-
ges Verbindungen eines oder mehrerer Verbin-
dungsgrundkörper (40) mit der Türzarge (12);
a4) Kraftschlüssiges Verbinden mit Schrauben
und/oder stoffschlüssiges Verbinden mit einem
aushärtbaren Bindemittel und/oder formschlüs-
siges Verbinden durch eine Nut-Feder-Verbin-
dung oder Schwalbenschwanzverbindung ei-
nes oder mehrerer Verbindungsgrundkörper
(40) mit der Türzarge;
a4) Verbinden des Verbindungsgrundkörpers
(40) mit der Türzarge (12) und dann Verbinden
des Verbindungselements (42) mit dem ange-
bundenen Verbindungsgrundkörper (40) oder
Verbinden des Verbindungsgrundkörpers (40)
mit dem Verbindungselement (42) zu einer Ver-
bindungseinrichtung (38), die dann mit der Türz-
arge (12) verbunden wird;

und/oder dass Schritt d) einen oder mehrere der fol-
genden Schritte umfasst:

d1) Einspritzen eines härtbaren Bindemittels,
insbesondere schnell härtenden Klebstoffs, in
die Aussparungen (28, 30) und/oder
d2) Einspritzen eines härtbaren Bindemittels,
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insbesondere schnell härtenden Klebstoffs, in
den Kanal (50), in dem das Verbindungselement
(42) angeordnet ist.

13. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11,
gekennzeichnet durch einen weiteren Schritt f), in
dem an einer oder mehreren Stellen, insbesondere
auf halber Höhe der Tür (10), Abstandshalter (36),
beispielsweise aus PU-Schaum, in die Baufuge (64)
zwischen Türzarge (12) und Wandöffnung (16) ein-
gefügt werden.

14. Verwendung einer Verbindungseinrichtung (38)
oder eines Verbindungsgrundkörpers (40), die/der
wie in Anspruch 7 definiert ist, für den einbruchhem-
menden Einbau einer Tür (10) in eine Wandöffnung
(16).
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